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Allgemeine Verbraucherinformation 
 
Wir freuen uns, dass Sie sich für das Kraftfahrzeug-Versicherungsangebot von AIG EUROPE, Direktion 
für Deutschland, Frankfurt am Main, interessieren. 
Da wir wissen, dass Zeit für Sie kostbar ist, möchten wir Sie durch diese Verbraucher-informationen in 
möglichst knapper und übersichtlicher Form mit den wichtigsten Tatsachen sowie den gegenseitigen 
Rechten und Pflichten dieses Versicherungsverhältnisses vertraut machen. 
 

1. Diesem Versicherungsverhältnis liegen die nachfolgend abgedruckten Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen zu Grunde. Im Übrigen findet auf den Vertrag deutsches Recht Anwendung. 

2. Risikoträger und Ihr Versicherungspartner ist:  

  AIG EUROPE S.A. 
  Direktion für Deutschland 
  Oberlindau 76 – 78 
  60323 Frankfurt am Main 

eingetragen im Handelsregister Frankfurt / Main HRB 31 302, Hauptsitz der Gesellschaft: Paris. 
Rechtsform: S.A. (Société Anonyme / Aktiengesellschaft). 

3. Sie können nach Zusendung des Versicherungsscheins, der Versicherungsbedingungen und der allgemei-
nen Verbraucherinformationen innerhalb einer Frist von 14 Tagen dem Abschluss des Versicherungsver-
trages schriftlich widersprechen. Zur Wahrung dieser Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Wider-
spruchserklärung. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn wir Sie über Ihr Widerspruchsrecht belehrt haben. 
Wenn wir die Belehrung unterlassen haben, erlischt Ihr Widerspruchsrecht jedenfalls ein Jahr nach Zahlung 
der ersten Prämie. 

Sie erreichen uns unter 
 

Ratzke & Ratzke 
Versicherungsmakler GmbH 
Altplauen 19, Bienertmühle 
D-01187 Dresden 
Telefon: (0351) 41388-0 
Fax: (0351) 41388-19 
e-mail: info@rrvm.de 
web: www.rrvm.de 

 
in Zeichnungsvollmacht für 
 
AIG EUROPE 
Direktion für Deutschland  
Postfach 10 14 62 
60014 Frankfurt am Main 

 

 
Für den Fall, dass Sie gleichwohl Anlass zur Beschwerde haben, können sie sich aber auch jederzeit an die für 
uns zuständige Aufsichtsbehörde, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grau-
rheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, wenden. 
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MERKBLATT ZUR DATENVERARBEITUNG 

Vorbemerkung 

Versicherungsunternehmen können heute ihre 
Aufgabe nur noch mit Hilfe der elektronischen Da-
tenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaft-
lich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren 
Schutz der Versichertengemeinschaft vor miss-
bräuchlichen Handlungen als die bisherigen manu-
ellen, früher gebräuchlichen Verfahren. Die Verar-
beitung der uns von Ihnen bekannt gegebenen 
Daten wird in Deutschland durch das Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) geregelt. 

Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung 
zulässig, wenn das einschlägige Datenschutzge-
setz oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt 
oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das 
BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung 
stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung 
eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen 
Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es 
zur Wahrung berechtigter Interessen der 
speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige 
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der 
Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. 

Einwilligungserklärung 

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmen-
den Interessensabwägung und im Hinblick auf eine 
sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungs-
erklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. 

Diese gilt über die Beendigung des Versicherungs-
vertrages hinaus. Daneben setzt die Übermittlung 
von Daten, die, wie z. B. beim Arzt, einem Berufs-
geheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis 
(Schweigepflichtentbindung) voraus. Aus diesem 
Grund ist im Antrag auch eine Schweigepflichten-
bindungserklärung enthalten. 

Im Folgenden wollen wir einige Beispiele für die 
Datenverarbeitung und -nutzung nennen: 

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 

Wir erheben und speichern Daten, die für den 
Ver-sicherungsvertrag notwendig sind. Das 
sind zunächst Ihre Angaben im Antrag als 
Versicherungsnehmer bzw. der zu versichern-
den Person (Antragsdaten) sowie Informatio-
nen über Gesundheitsverhältnisse und Ge-
fährdungen der zu versichernden Person. 
Weiter werden zu dem Vertrag Versiche-
rungstechnische Daten, wie Kundennummer, 
Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung 
sowie erforderlichenfalls die Angaben eines 
Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachver-
ständigen oder eines Arztes, geführt (Ver-
tragsdaten). Bei einem Versicherungsfall spei-
chern wir Ihre Angaben, die Angaben der ver-
sicherten Person und gegebenenfalls auch 
Angaben von weiteren Dritten, wie z. B. Anga-
ben der von uns befragten Ärzte oder den 

Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten). 

2. Datenübermittlung an Rückversicherer 

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer 
achten wir stets auf einen Ausgleich der von 
uns übernommenen Risiken. Deshalb geben 
wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an 
Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese 
Rückversicherer benötigen ebenfalls entspre-
chende versicherungstechnische Angaben von 
uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art 
des Versicherungsschutzes sowie im Einzelfall 
auch Ihre Personalien bzw. die Personalien der 
zu versichernden Person. Soweit Rückversi-
cherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung 
mitwirken, werden ihnen auch die dafür erfor-
derlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In 
einigen Fällen bedienen sich die Rückversiche-
rer weiterer Rückversicherer, denen sie eben-
falls entsprechende Daten übergeben. 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer 

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz haben 
Sie als unser Kunde bzw. die zu versichernde 
Person bei Antragstellung, jeder Vertragsände-
rung und im Schadenfall dem Versicherer alle 
für die Einschätzung des übernommenen Risi-
kos und die Schadenabwicklung wichtigen 
Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. 
frühere Krankheiten und Versicherungsfälle 
oder Mitteilungen über gleichartige andere 
Versicherungen (beantragte, bestehende, ab-
gelehnte oder gekündigte). Um Versiche-
rungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle 
Widersprüche in den Angaben von Versiche-
rungsnehmer bzw. der zu versichernden Per-
son aufzuklären, oder um Lücken bei den 
Feststellungen zum entstandenen Schaden zu 
schließen, kann es erforderlich sein, andere 
Versicherer um Auskunft zu bitten oder ent-
sprechende Auskünfte auf Anfrage zu erteilen. 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen 
(Doppelversicherungen, gesetzlicher Forde-
rungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) 
eines Austauschs von personenbezogenen 
Daten unter den Versicherern. Dabei werden 
Daten des Betroffenen weitergegeben, wie 
Name und Anschrift, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos oder Angaben zum 
Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 

4. Zentrale Hinweissysteme 

Bei Prüfung eines Antrags oder eines Scha-
dens kann es notwendig sein, zur Risikobeur-
teilung, zur weiteren Aufklärung des Sachver-
halts oder zur Verhinderung von Versiche-
rungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen 
Fachverband bzw. an andere Versicherer zu 
richten oder auch entsprechende Anfragen 
anderer Versicherer zu beantworten. Dazu be-
stehen beim Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. zentrale Hinweis-
systeme. Die Aufnahme in diese Hinweissys-
teme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu 



®  RATZKE & RATZKE VERSICHERUNGSMAKLER 
RISIKOTRÄGER: AIG EUROPE 

4 

Zwecken, die mit dem jeweiligen System ver-
folgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

5. Datenverarbeitung inner- und außerhalb 
einer Unternehmensgruppe. 

Einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Lebens-
, Kranken-, Sachversicherungen) werden durch 
rechtlich selbständige Unternehmen betrieben. 
Um ihren Kunden einen umfassenden Versi-
cherungsschutz anbieten zu können, arbeiten 
die Unternehmen häufig in Unternehmens-
gruppen zusammen. 

Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne 
Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die 
Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse 
nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Ver-
träge mit verschiedenen Unternehmen der 
Gruppe abschließen; und auch Ihre Versiche-
rungsnummer, die Art der Verträge, gegebe-
nenfalls Ihr Geburtsdatum, Ihre Autonummer 
und Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen An-
trags-, Vertrags- und Leistungsdaten werden in 
einer zentralen Datensammlung geführt. 

Dabei sind die Vertragsdaten (z. B. Name, Ad-
resse, Kundennummer, Kontonummer, Bank-
leitzahl, bestehende Verträge) von allen Unter-
nehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese 
Weise kann eingehende Post immer richtig 
zugeordnet und bei telefonischen Anfragen 
sofort der zuständige Partner genannt werden. 
Auch Geldeingänge können so im Zweifelsfalle 
ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. Die 
übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten sind dagegen nur von den 
Versicherungsunternehmen der Gruppe ab-
fragbar. Dementsprechend sind in eine solche 
gemeinsame Datensammlung oder einen dar-
aus hervorgehenden Datenaustausch z.B. 
keine Gesundheitsdaten, Bonitätsdaten oder 
andere Leistungsdaten, die Rückschlüsse auf 
Ihre Gesundheitsverhältnisse erlauben würden, 
oder gespeicherte Rechtsverhältnisse (z. B. 

Abtretung, Bezugsrecht) einbezogen. In allen 
Fällen ist die Datenweitergabe nur im Einklang 
mit den gesetzlichen Datenschutzvorschriften 
möglich. Deshalb benötigen wir Ihre Zustim-
mung. Das Vertrauen, das Sie uns damit 
gleichzeitig entgegenbringen, wissen wir zu 
schätzen. Wir werden deshalb mit der Weiter-
gabe Ihrer Daten sehr sorgfältig umgehen und 
Ihr Einverständnis nicht zu Ihrem Nachteil nut-
zen. 

In der AIG-Gruppe gibt es eine Reihe von Ge-
sellschaften, die als datenschutzrechtlich ver-
antwortliche Stelle für personenbezogene Da-
ten gelten. Zurzeit kommen dafür in Betracht:  
 
AIG EUROPE, Direktion für Deutschland, 
Frankfurt am Main  
AIG EUROPE S.A., Paris - La Defènse 
(Frankreich)  
AIG Regional Technology Centre, Dublin 
(Irland) 

 

Alle Mitarbeiter dieser Gesellschaften sind aus-
drücklich auf das Datengeheimnis verpflichtet wor-
den. 

6. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über 
Ihre Rechte 
Sie haben als Betroffener nach dem BDSG ein 
Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten 
Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei 
gespeicherten Daten. 

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Er-
läuterungen wenden Sie sich bitte an den be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Ver-
sicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Ver-
langen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung wegen der bei Rückversiche-
rung gespeicherten Daten stets an Ihren Versi-
cherer. 

 
 
 

AIG EUROPE 
Direktion für Deutschland 

Oberlindau 76 - 78, 60323 Frankfurt am Main 
 

Telefon: (0 69) 9 71 13 – 0 
gTelefax: (0 69) 9 71 13 – 384 

 
AIG EUROPE, Direktion für Deutschland, ist die Niederlassung der 

AIG EUROPE S.A., Hauptsitz der Gesellschaft ist Paris. 
 

Rechtsform: S.A. (Société Anonyme/Aktiengesellschaft) 
 

AIG EUROPE S.A. (European Headquaters) 
Tour AIG 

92079 Paris La Defénse 2 Cedex France 
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Anhang 

Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag 
vom 30. Mai 1908 (VVG) mit späteren Änderungen 

 

§ 5  

(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem 
Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen ab, so gilt 
die Abweichung als genehmigt, wenn der Versiche-
rungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Emp-
fang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht. 
(2) Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzuneh-
men, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer 
bei Aushändigung des Versicherungsscheins darauf 
hingewiesen hat, dass Abweichungen als genehmigt 
gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb 
eines Monats nach Empfang des Versicherungsscheins 
in Textform widerspricht. Der Hinweis hat durch beson-
dere schriftliche Mitteilung oder durch einen auffälligen 
Vermerk in dem Versicherungsschein, der aus dem 
übrigen Inhalt des Versicherungsscheins hervorgehoben 
ist, zu geschehen; auf die einzelnen Abweichungen ist 
besonders aufmerksam zu machen. 
(3) Hat der Versicherer den Vorschriften des Absatz 2 
nicht entsprochen, so ist die Abweichung für den Versi-
cherungsnehmer unverbindlich und der Inhalt des Versi-
cherungsantrages insoweit als vereinbart anzusehen. 
(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungs-
nehmer darauf verzichtet, den Vertrag wegen Irrtums 
anzufechten, ist unwirksam. 

§ 5a 

(1) Hat der Versicherer den Versicherungsnehmer bei 
Antragstellung die Versicherungsbedingungen nicht 
übergeben, oder eine Verbraucherinformation nach §10a 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes unterlassen, so gilt 
der Vertrag auf der Grundlage des Versicherungsscheins, 
der Versicherungsbedingungen und der weiteren für den 
Vertragsinhalt maßgeblichen Verbraucherinformationen 
als abgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nicht 
innerhalb von 14 Tagen nach Überlassung der 
Unterlagen in Textform widerspricht. Satz 1 ist nicht auf 
Versicherungsverträge bei Pensionskassen anzuwenden, 
die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen. §5 
bleibt unberührt. 
(2) Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem Versiche-
rungsnehmer der Versicherungsschein und die Unterla-
gen nach Absatz 1 vollständig vorliegen und der Versi-
cherungsnehmer bei Aushändigung des Versicherungs-
scheins schriftlich, in drucktechnisch deutlicher Form 
über das Widerspruchsrecht, den Fristbeginn und die 
Dauer belehrt worden ist. Der Nachweis über den Zugang 
der Unterlagen obliegt dem Versicherer. Zur Wahrung der 
Frist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerspruchs. Abweichend von Satz 1 erlischt das Recht 
zum Widerspruch jedoch 1 Jahr nach Zahlung der ersten 
Prämie. 
(3) Gewährt der Versicherer auf besonderen Antrag des 
Versicherungsnehmers sofortigen Versicherungsschutz, 
so kann der Verzicht auf Überlassung der Versiche-
rungsbedingungen und der Verbraucherinformation bei 
Vertragsschluss vereinbart werden. Die Unterlagen sind 
dem Versicherungsnehmer auf Anforderung, spätestens 
mit dem Versicherungsschein zu überlassen. Wenn der 
Versicherungsvertrag sofortigen Versicherungsschutz 

gewährt, hat der Versicherungsnehmer insoweit kein 
Widerspruchsrecht nach Absatz 1. 

§ 16 

(1) Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des 
Vertrages alle ihm bekannten Umstände, die für die 
Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer 
anzuzeigen. Erheblich sind die Gefahrumstände, die 
geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers, den 
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt ab-
zuschließen, einen Einfluss auszuüben. Ein Umstand, 
nach welchem der Versicherer ausdrücklich und schrift-
lich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich. 
(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheb-
lichen Umstandes unterblieben, so kann der Versicherer 
von dem Vertrage zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn 
die Anzeige eines erheblichen Umstandes deshalb un-
terblieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer der 
Kenntnis des Umstandes arglistig entzogen hat. 
(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rer den nicht angezeigten Umstand kannte oder wenn die 
Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers 
unterblieben ist. 

§ 17 

(1) Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann 
zurücktreten, wenn über einen erheblichen Umstand eine 
unrichtige Anzeige gemacht worden ist. 
(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtig-
keit dem Versicherer bekannt war oder die Anzeige ohne 
Verschulden des Versicherungsnehmers unrichtig ge-
macht worden ist. 

§ 18 

Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände an 
der Hand schriftlicher von dem Versicherer gestellter 
Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen 
unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach welchem 
nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur im Falle 
arglistiger Verschweigung zurücktreten. 

§ 19 

Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von 
einem Vertreter ohne Vertretungsvollmacht geschlossen, 
so kommt für das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht 
nur die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern 
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungs-
nehmers in Betracht. Der Versicherungsnehmer kann 
sich darauf, dass die Anzeige eines erheblichen Um-
standes ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig 
gemacht ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch 
ihm selbst ein Verschulden zur Last fällt. 

§ 20 

(1) Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfol-
gen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der 
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kennt-
nis erlangt. 
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(2) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem 
Versicherungsnehmer. Im Falle des Rücktritts sind, 
soweit dieses Gesetz nicht in Ansehung der Prämie ein 
anderes bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die 
empfangenen Leistungen zurückzugewähren; eine Geld-
summe ist von der Zeit des Empfanges an zu verzinsen. 

§ 21 

Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versiche-
rungsfall eingetreten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur 
Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in 
Ansehung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen 
Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf 
den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat. 

§ 22 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt 
unberührt. 

§ 38 

(1) Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig 
gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht 
bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrage zurückzutreten. Es 
gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht 
innerhalb von drei Monaten vom Fälligkeitstage an 
gerichtlich geltend gemacht wird. 
(2) Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalls noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. 

§ 39 

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so 
kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf 

dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von min-
destens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung 
genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. 
Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2, 
3 mit dem Ablaufe der Frist verbunden sind. Eine 
Fristbestimmung, die ohne Beachtung dieser Vorschriften 
erfolgt, ist unwirksam. 
(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablaufe der Frist 
ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts 
mit der Zahlung der Prämie oder der geschuldeten 
Zinsen oder Kosten im Verzuge, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
(3) Der Versicherer kann nach dem Ablaufe der Frist, 
wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im 
Verzuge ist, das Versicherungsverhältnis ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Kündigung kann 
bereits bei der Bestimmung der Zahlungsfrist dergestalt 
erfolgen, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der 
Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der 
Zahlung im Verzuge ist, hierauf ist der Versiche-
rungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuwei-
sen. Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn der 
Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der 
Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbe-
stimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats 
nach dem Ablaufe der Zahlungsfrist die Zahlung nach-
holt, soweit nicht der Versicherungsfall bereits eingetre-
ten ist. 
(4) Soweit die in Abs. 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen 
davon abhängen, dass Zinsen oder Kosten nicht gezahlt 
worden sind, treten sie nur ein, wenn die Fristbestim-
mung die Höhe der Zinsen oder den Betrag der Kosten 
angibt. 

 
 


